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1 Rechtsgrundlage 

Gemäß § 6a BauGB ist der Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes (GFNP) 
eine Zusammenfassende Erklärung beizufügen die nach abschließender Beschlussfassung, 
Genehmigung und Bekanntgabe des Planwerks zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten ist. 

Danach sind in der Zusammenfassenden Erklärung folgende Inhalte zu behandeln: 

• wie Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden bzw. Art und Weise der Be-
rücksichtigung der Umweltbelange und des Umweltberichts, 

• wie die Stellungnahmen und Einwendungen bzw. die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 

• aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 

• welche Überwachungsmaßnahmen der Auswirkungen auf die Umwelt (Monitoring) 
vorgesehen sind. 

2 Anlass und Erfordernis der GFNP-Änderung 

Die vorliegende Änderung des GFNP bezieht sich auf die Deponie Kolkerhofweg im Nord-
westen des Mülheimer Stadtgebietes an der Grenze zu Duisburg und Oberhausen. Der De-
poniestandort ist eingebettet zwischen dem Ruhrbogen im Norden und der Bahntrasse im 
Süden. 

Als Nachfolgenutzung für die Bodendeponie Kolkerhofweg ist die Errichtung des Energie-
parks Styrumer Ruhrbogen zur Nutzung erneuerbarer Energien geplant. Mit einer abfallrecht-
lichen Plangenehmigung wurden 2017 bereits die fachplanerischen Voraussetzungen für den 
Energiepark (bestehend aus Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen) geschaffen, 
indem die hierfür erforderliche Änderung der Deponiegeometrie sowie Erschließungsmaß-
nahmen zugelassen wurden. Darüber hinaus wurde mit der Plangenehmigung bestätigt, 
dass die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nach Beendigung 
der Schüttungen, d.h. vor der Stilllegung der Deponie, abfallrechtlich zulässig ist. Daraufhin 
wurde 2018 eine Windenergieanlage in Betrieb genommen. 

Das GFNP-Änderungsverfahren wurde mit dem Ziel eingeleitet, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Deponiekör-
per zu schaffen. Die Planung sieht eine Freiflächen-Photovoltaikanlage vor, deren Flächen-
größe voraussichtlich mehr als 5 ha umfassen wird. Aufgrund der Flächeninanspruchnahme 
sowie der exponierten Lage an den Deponiehängen sind Raumwirkungen (insbesondere auf 
das Landschaftsbild) anzunehmen. Somit handelt es sich um eine raumbedeutsame Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage.  

Im wirksamen Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) ist der Änderungsbereich voll-
ständig als Grünfläche dargestellt. Zudem ist eine Konzentrationszone für Windenergieanla-
gen sowie die Nutzung zur Ver- und Entsorgung: Abfallwirtschaft dargestellt. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung des geplanten Energieparks soll mit der vorliegenden 
GFNP-Änderung das Symbol „Erneuerbare Energien auf Halden und Deponien“ ohne Flä-
chendarstellung in den GFNP aufgenommen werden. Somit ergeben sich keine Änderungen 
an den bestehenden flächenhaften Darstellungen des GFNP. Auf der nachgeordneten Ge-
nehmigungsebene wird die konkrete Lage und Dimensionierung der Freiflächen-
Photovoltaikanlage verbindlich festgelegt. 

Die nachfolgende Flächenübersicht zeigt die Bodendeponie Kolkerhofweg, den Energiepark 
Styrumer Ruhrbogen (Stand 2017) und die Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
(WEA) mit einer bestehenden WEA. 
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Flächenübersicht: 

 

Quellennachweis zum Luftbild: © Regionalverband Ruhr, dl-de/by-2-0  
( http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 ) 

3 Verfahrensablauf 

3.1 Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für das vorgelegte Änderungsverfahren des GFNP (damals noch 
RFNP) wurde von den zuständigen politischen Gremien der Planungsgemeinschaft zwischen 
dem 15.11. und dem 16.12.2021 gefasst.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 25.01. bis zum 
25.02.2022 statt. Die frühzeitige Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie das Scoping zur Ermittlung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung erfolgte ebenfalls im Zeitraum vom 25.01. bis zum 25.02.2022. 
Die förmliche Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 bzw. 4 Abs. 2 BauGB wurde zwischen dem 
05.09. und dem 28.09.2023 durch die zuständigen politischen Gremien der Planungsge-
meinschaft beschlossen. Die anschließende förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung / Veröffentli-
chung im Internet sowie die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange fanden vom 15.11. bis zum 15.12.2023 statt.  

Aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstands der GFNP-Änderung 49 MH wurden die 
Beteiligungsschritte gemäß § 34 Abs. 1 und 5 LPlG NRW zusammengefasst. Die Anfrage 
gem. § 34 Abs. 1 und § 5 LPlG ist unmittelbar vor dem Feststellungsbeschluss des Regio-
nalplans Ruhr an den RVR als Regionalplanungsbehörde erfolgt. Mit Schreiben vom 
27.11.2023 hat der RVR die Anpassung der Bauleitplanung für die GFNP-Änderung 49 MH 
an die Ziele der Raumordnung bestätigt.  

Mit dem Feststellungsbeschluss (entspricht nach LPlG dem abschließenden Planbeschluss) 
wird das GFNP- Änderungsverfahren beendet. Danach ist die Genehmigung durch das Mi-
nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen 

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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erforderlich. Mit Veröffentlichung der erteilten Genehmigung in den amtlichen Verkündungs-
organen der Städte wird die Änderung des GFNP wirksam.  

3.2 Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie deren Berück-
sichtigung 

Im Rahmen des Verfahrens sind keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden, die zu 
einer Änderung der Planung geführt haben. Aufgrund vorgetragener Hinweise und Anregun-
gen von beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde die Begründung und der Umweltbe-
richt entsprechend angepasst. Eine Änderung der Plandarstellung erfolgte nicht.  

4 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Planungsalter-
nativen 

4.1 Umweltbelange 

Die Umweltprüfung wird zur Abschätzung der Umweltfolgen des GFNP-Änderungsverfahrens 
durchgeführt. Im Rahmen der Umweltprüfung sind insbesondere die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die die Durchführung der Planung auf die Umwelt hat, zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Unter Einbeziehung der zuständigen Fachdienststellen, 
der beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 
wurde von der Planungsgemeinschaft der Umweltbericht erarbeitet. Dieser ist Bestandteil der 
Begründung zum GFNP und lag allen abwägenden Entscheidungen zugrunde. Er enthält ins-
besondere Aussagen zu 
 

• den Prüfmethoden und Bewertungskriterien, 

• der Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, 

• der voraussichtlichen Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung des Planes, 

• den voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung, Kulturgüter und sonstige Sachgüter / Kulturelles Erbe),  

• den Sonderprüfungen: Natura 2000 / FFH, Risiken / Auswirkungen im Fall schwerer 
Unfälle oder Katastrophen (Seveso III-Richtlinie, Leitungstrassen gem. Rohrfernlei-
tungsverordnung, Hochwassergefährdung, Erdbebengebiet), 

• Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen, 

• den Verringerungs-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  
 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter durch die GFNP-Änderung werden insgesamt als 
nicht erheblich eingestuft, da keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und Sachgüter 
zu erwarten sind. Auch Risiken und Auswirkungen im Fall schwerer Unfälle und Katastro-
phen werden nicht vermutet.  

Für das Schutzgut Boden sind erhebliche Auswirkungen nicht zu erwarten, da keine schutz-
würdigen Böden und schutzwürdigen Geotope im Änderungsbereich vorhanden sind. Auch 
Hinweise auf Bergbauverdachtsflächen oder Methanausgasungen liegen nicht vor. 

Mit der GFNP-Änderung sind keine erheblichen Auswirkungen auf Gewässer, Quellgebiete, 
Trinkwasserschutzgebiete und Grundwasserhaushalt verbunden. Der Änderungsbereich liegt 
nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Die teilweise Lage des äußeren Än-
derungsbereiches im Hochwasserrisikogebiet HQ extrem ist im nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren zu berücksichtigen. Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser deshalb als nicht erheblich eingestuft worden. 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb der im Rahmen des Luftreinhalteplans ausgewiesenen 
Umweltzone in offener Lage mit unbelasteten lufthygienischen Verhältnissen. Eine Ände-
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rung/Verschlechterung der aktuellen Situation wird nicht erwartet. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Luft werden deshalb als nicht erheblich eingestuft. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima werden nicht erwartet. Die zusätzliche Hitzebelas-
tung durch Aufheizen der Module ist wegen der offenen Lage vernachlässigbar. Eine weitrei-
chende stadtklimatische Veränderung der umliegenden bebauten Bereiche ist nicht zu er-
warten. 

Auch auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung sind insgesamt keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erwarten.  

Die nicht öffentlich zugängigen Flächen im Änderungsbereich haben keine Bedeutung für die 
Erholung. Wasserschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete und Trinkwassernotbrunnen sind 
nicht betroffen. Der äußere Änderungsbereich liegt teilweise im Hochwasserrisikogebiet für 
ein HQ extrem. Des Weiteren liegt der Änderungsbereich innerhalb der ausgewiesenen Erd-
bebenzonen gemäß Karte des GD NRW. 

Eine weitergehende Verschlechterung der Lärmsituation ist direkt nicht erkennbar. Auch die 
stadtklimatische und lufthygienische Situation wird voraussichtlich nicht verändert. 

Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter/Kulturelles Erbe werden insgesamt keine Auswir-
kungen erwartet, da keine rechtskräftig geschützten Baudenkmäler, keine denkmalwerten 
Sachen und keine schützenswerten Objekte vorhanden sind. Auch archäologische Fundorte 
werden ausgeschlossen. 

Aufgrund der Entfernung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage zum Schifffahrtskanal 
Ruhr sowie ihrer funktionsgemäßen Ausrichtung am Deponiekörper sind Auswirkungen auf 
den kulturlandschaftlichen Wert nicht zu erwarten. 

Der Änderungsbereich liegt nicht im Achtungs- bzw. angemessenen Sicherheitsabstand ei-
nes Seveso-III-Betriebes. Da auch Leitungstrassen im Änderungsbereich nicht vorhanden 
sind, und im Änderungsbereich keine Hochwassergefährdung besteht, sind Risiken/ Auswir-
kungen im Fall schwerer Unfälle oder Katastrophen nicht zu erwarten. 

Erhebliche Auswirkungen werden allerdings auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt und Landschaft erwartet. Aufgrund der herausragenden Bedeutung des Sonderstan-
dortes für den Artenschutz, der Verzahnung besonderer Lebensräume (Trocken- und Auen-
standorte) sowie des hohen ökologischen Potentials inmitten der Biotopverbundachse wer-
den die Auswirkungen als erheblich eingestuft. Insbesondere artenschutzrechtliche Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich sind im Rahmen nachgelagerter 
Verfahren zu konkretisieren und festzusetzen. 

4.2 Alternativenprüfung 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurden die in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten im Umweltbericht dargelegt. Dabei beschränkt sich die Auswahl auf 
sinnvolle und gangbare Alternativen, die sich unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomi-
scher, sozialer und technischer Aspekte sowie unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und des Gebotes der Vernunft anbieten.  

Als alternative Entwicklungsmöglichkeit für den Deponiestandort ist die vollständige Renatu-
rierung nach Abschluss der Ablagerungsphase zu betrachten.  

Der Ausbau der Energieversorgung durch erneuerbare Energien bedarf in der Regel der 
Bereitstellung geeigneter Flächen. Hierbei sieht die Stadt Mülheim an der Ruhr vor, entspre-
chend der raumordnerischen Zielsetzungen unberührte Freiraumflächen zu schützen und 
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vorrangig Flächen für die Energieversorgung in Anspruch zu nehmen, die bereits eine ge-
wisse Vorbelastung aufweisen. 

Die Bodendeponie Kolkerhofweg erweist sich aufgrund der Geometrie und Ausrichtung des 
Deponiekörpers als geeignet für die Solarenergienutzung. Der Standort ist aufgrund des De-
poniebetriebs, der bestehenden Windenergieanlage sowie den angrenzenden Bahntrassen 
anthropogen geprägt und vorbelastet. Nach Ende der Ablagerungen können im Zuge der 
Nachsorgephase entsprechende Flächen bereitgestellt werden. 

Ferner bietet es sich an, die Vorteile der Konzentration von Anlagen zur Energieversorgung 
zu nutzen und bspw. die bereits vorhandene Infrastruktur der Windenergieanlage zur Netz-
einspeisung mit zu nutzen. 

Standortalternativen für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage: 

Innerhalb des Siedlungsraumes kommen grundsätzlich Gewerbliche Bauflächen als Stand-
ortalternativen für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Frage. Aufgrund des bestehenden 
Gewerbeflächenmangels in Mülheim an der Ruhr sollen Gewerbliche Bauflächen in erster 
Linie für produzierende Betriebe etc. vorgehalten werden; die Schaffung von Arbeitsplätzen 
ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Aspekt. 

Bei der Identifizierung potentieller Standortalternativen sind die raumordnerischen Anforde-
rungen an Freiflächen-Photovoltaikanlagen (insbesondere Ziel 10.2-5 LEP) zu beachten. 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind hiernach auf vorbelasteten Flächen vorzusehen. 

Als alternative baulich vorgeprägte Brachfläche mit einer vergleichbaren Flächengröße 
kommt die Fläche der ehemaligen Umspannanlage im Bereich des früheren Erzbergwerkes 
„Neu Diepenbrock III“ an der Kölner Straße in Frage. Bereits im Jahre 2016 wurde diesbe-
züglich das Bebauungsplanverfahren „Photovoltaikanlage Kölner Straße – I 19a“ eingeleitet. 
Die Fortführung der Planung ist aufgrund der bestehenden Altlastenproblematik, dem Vor-
kommen von schwermetalltoleranten Arten in der Moos- und Flechtenschicht und der mögli-
chen Öffnung eines verrohrten Bachlaufes ungewiss. 

Standortalternativen entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen sind im urbanen 
Raum der Planungsgemeinschaft kaum zu identifizieren, da der Freiraum insbesondere auf-
grund von naturschutzrechtlichen oder raumordnerischen Gründen vor einer Inanspruch-
nahme zu schützen ist. 

Beim Neubau von Gebäuden gewinnt die Nutzung Erneuerbarer Energien, u.a. in Form von 
Dachflächen-Photovoltaik, zunehmend bei der Energieversorgung der Gebäude oder Quar-
tiere an Bedeutung. Dies wird von Seiten der Stadt Mülheim an der Ruhr begrüßt. Die nach-
trägliche Installation von Dachflächen-Photovoltaikanlagen auf Bestandsgebäuden setzt bau-
lich-technische Anforderungen, aber auch die Zustimmung der Eigentümer voraus. Die Mög-
lichkeiten der Stadt sind hierbei im Wesentlichen auf den städtischen Gebäudebestand be-
grenzt. 

Während es bei der Installation von Dachflächen-Photovoltaikanlagen in der Regel um Ein-
zelgebäude, Gebäudegruppen oder neu entstehende Quartiere geht, ist es bei der Inan-
spruchnahme der Deponiefläche aufgrund der Flächengröße möglich, direkt eine größere 
Anlage zu installieren. Hierbei soll eine anthropogen vorgeprägte Fläche für die Erzeugung 
Erneuerbarer Energien genutzt werden. Aufgrund der bereits bestehenden Windenergiean-
lage kann die bereits vorhandene Infrastruktur zur Netzeinspeisung genutzt und ihre Auslas-
tung zukünftig auch bei verschiedenen Wetterlagen (Wind, Sonne) begünstigt werden. Das 
GFNP-Änderungsverfahren basiert auf dem konkreten Vorhaben eines Vorhabenträgers, der 
bereit und in der Lage ist, die Anlagen auf dem Deponiestandort umzusetzen. 
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5 Flächenbilanz / Umweltmonitoring 

Mit der GFNP-Änderung wird die Lage der zukünftigen Freiflächen-Photovoltaikanlage durch 
eine reine Symboldarstellung (d.h. ohne Flächendarstellung) im Plan gekennzeichnet. Somit 
ergeben sich keine Änderungen bei den bestehenden flächenhaften Darstellungen des 
GFNP. Die Konkretisierung der Planung einschließlich ihrer Flächenabgrenzung erfolgt auf 
der nachgeordneten Genehmigungsebene. 

Die Änderungen der Flächenbilanzen des Gesamtplanes im Zusammenhang mit den laufen-
den Änderungsverfahren werden im Rahmen des Monitorings fortgeschrieben. 

Das Monitoringkonzept für den GFNP ist so aufgebaut, dass mit Hilfe von unterschiedlichen 
Bausteinen die gesamträumlichen Auswirkungen der Planung erfasst werden können:  

- der erste Baustein umfasst die Ermittlung und Bewertung der steuerungsrelevanten Daten 
und Indikatoren (z. B. Änderung der Flächengröße bei Schutzgebieten, Änderung des Ver-
hältnisses Siedlungs- u. Verkehrsflächen zu Freiflächen der Realnutzung) 

- der zweite Baustein nutzt die Abschichtung von Informationen über potenzielle Umwelt-
auswirkungen aus nachgeordneten Planverfahren 

- der dritte Baustein umfasst die Nutzung der Informationspflicht der Behörden, die Gemein-
de über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu unterrichten. 

Bei der Durchführung des Monitorings wird im Einzelfall überprüft, ob einzelne Überwa-
chungsinstrumente oder Indikatoren an neue Erkenntnisse anzupassen sind. Es können je-
weils nur die Indikatoren herangezogen werden, für die zu dem Zeitpunkt des Monitorings 
aktuelle Informationen vorliegen. Zur Auswertung der ermittelten Daten werden über die auf-
geführten umweltrelevanten Daten hinaus die Ergebnisse der Raumbeobachtung herange-
zogen. Bei Bedarf wird innerhalb der Planungsgemeinschaft eine Monitoringkonferenz 
durchgeführt, um zu ermitteln, welche Relevanz die festgestellten Umweltauswirkungen für 
den GFNP haben. 

Das aktuelle Monitoring für den Zeitraum 2016 bis 2021 wird im Laufe des Jahres 2024 fer-
tiggestellt (zu diesen Zeitpunkten noch bezogen auf den RFNP). 

 

 


